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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Kein passiver Ausgleichsposten für Mehrabführungen bei nach § 15a 
EStG nicht verrechenbaren Verlusten der Organgesellschaft 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 4. Juli 2024 ein Schreiben 
zur Frage der Bildung eines passiven Ausgleichsposten für Mehrabführungen bei 
nach § 15a EStG nicht verrechenbaren Verlusten der Organgesellschaft 
veröffentlicht. Das BMF-Schreiben vom 15. Juli 2013, BStBl I S. 921 wird um die 
Ausnahme der Rückgewähr eines Ertragszuschusses ergänzt, BFH- Urteil vom 
15. März 2017, I R 67/15. 

Das BMF- Schreiben vom 15. Juli 2013, BStBl I S. 921 wird nach dem letzten 
Absatz wie folgt ergänzt: 

"Zum Ertragszuschuss vgl. jedoch BFH vom 15. März 2017, I R 67/15, BStBl xxx I 
S. xxx. 

Nach Übergang zur Einlagelösung durch das Gesetz zur Modernisierung des 
Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl I Seite 2050) gelten diese 
Grundsätze allgemein für die Annahme von Mehr-/Minderabführungen i. S. d. § 
14 Absatz 4 Satz 6 KStG." 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 4. Juli 2024, IV C 2 - S 2770/19/10004 :002. 

  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2024-07-04-organschaftliche-Mehrabfuehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 18. Juli 2024 

 
 
Gelder der Europäischen Union, die an einen Polizeibeamten mit 
Wohnsitz im Inland für dessen Tätigkeit im Rahmen von Frontex-
Einsätzen in Griechenland gezahlt werden, unterliegen der 
inländischen Steuerpflicht. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Klagebefugnis der inländischen Feststellungsbeteiligten einer 
ausländischen (Fonds-)Personengesellschaft gemäß § 48 Abs. 1 
Nr. 4 der FGO ist gegeben, wenn über die Auslegung und 
steuerrechtliche Anerkennung der Gewinnverteilungsabrede Streit 
besteht. Die Klagebefugnis der Gesellschafter entfällt auch nicht 
deshalb zugunsten einer alleinigen Klagebefugnis der Gesellschaft 
gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO, weil das Finanzamt aus der 
Nichtanerkennung der Gewinnverteilungsabrede den Schluss 
zieht, dass kapital-disproportionale Gewinnanteile aus einem 
Carried Interest auf Ebene der Fondsgesellschaft als 
Tätigkeitsvergütungen und Aufwendungen der Gesellschaft zu 
behandeln sind und dies in der Ermittlung der festzustellenden 
Einkünfte auf der Gesellschaftsebene berücksichtigt wird.  
Zum Urteil 
 
Im Rahmen der dem leistenden Unternehmer gemäß § 27 Abs. 19 
Satz 4 Nr. 4 des Umsatzsteuergesetzes obliegenden 
Mitwirkungspflichten hat dieser alles ihm Zumutbare zu tun, um 
dem Finanzamt die Realisation des abzutretenden Anspruchs 
gegen den Leistungsempfänger auf Zahlung der gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuer zu ermöglichen. 
Eine Verletzung dieser Mitwirkungspflichten, die der 
Erfüllungswirkung der Abtretung dieser Ansprüche entgegensteht, 
liegt nicht vor, wenn das Finanzamt ein Abtretungsangebot des 
leistenden Unternehmers ermessensfehlerhaft ablehnt. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 

Urteil VI R 31/21: 
Inländische 
Steuerpflicht von EU-
Geldern im Rahmen 
von Frontex-Einsätzen 
 
 
 
 
 
 
16. Mai 2024 
 

Urteil VIII R 3/21: 
Klagebefugnis der 
inländischen Fest-
stellungsbeteiligten 
einer ausländischen 
Personengesellschaft 
bei Streit über die 
Auslegung und 
Anerkennung der 
Gewinnverteilungs-
abrede 
16. April 2024 
 

 

 
Urteil XI R 16/22: 
Mitwirkungspflichten 
des leistenden 
Unternehmers bei 
Abtretungen in 
Bauträgerfällen 
 
 
 
 
 
17. April 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410120/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410121/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410123/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil X R 7/22: Anforderungen an einen gerichtlichen 
Durchsuchungsbeschluss zur Unterbrechung der Verfolgungsverjährung 
und zur Auslösung der Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 7 AO 
31. Januar 2024 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte 
Mit einem aktuellen Beschluss hat das Finanzgericht Münster im Rahmen eines 
Verfahrens betreffend die Aussetzung der Vollziehung entschieden, dass 
ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der betragsmäßig beschränkten 
Verlustverrechnung nach § 20 Abs. 6 Satz 5 i. d. F. des Jahressteuergesetzes 
2020 (JStG 2020) bestehen. 
Sachverhalt 
Im Rahmen der Einkommensteuerfestsetzung der zusammenveranlagten 
Antragsteller für das Jahr 2022 setzte das Finanzamt die von den Antragstellern 
erklärten Gewinne aus Stillhalterprämien und Termingeschäften in voller Höhe an 
und berücksichtigte zugleich die geltend gemachten Verluste aus 
Termingeschäften nur bis zu einer Höhe von jeweils 20.000 €. Die verbleibenden, 
im Jahr 2022 nicht verrechenbaren Verluste wurden gesondert festgestellt. Gegen 
den Einkommensteuerbescheid legten die Antragsteller Einspruch ein. Das 
Einspruchsverfahren wurde im Hinblick auf ein zum damaligen Zeitpunkt beim 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg anhängiges Klageverfahren (dortiges Az. 10 K 
1091/23) ruhend gestellt. Die zugleich von den Antragstellern beantragte 
Aussetzung der Vollziehung lehnte das Finanzamt mit Verweis auf die geltende 
Rechtslage ab. 
Richterliche Entscheidung 
Das Finanzgericht Münster hat dem von den Antragstellern im Anschluss 
gestellten gerichtlichen Aussetzungsantrag stattgegeben, soweit er die 
Beschränkung des Verlustausgleichs bei Termingeschäften auf 20.000 € betraf. 
Zunächst könne dahinstehen, ob für die Aussetzung der Vollziehung bei 
verfassungsrechtlichen Zweifeln an der Gültigkeit einer dem angefochtenen 
Verwaltungsakt zugrunde liegenden Rechtsnorm ein besonderes Interesse der 
Antragsteller an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes als 
Zulässigkeitsvoraussetzung erforderlich sei. Denn die Interessenabwägung falle 
eindeutig zugunsten der Antragsteller aus: Sowohl die Bedenken an der 
Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung für 
Termingeschäfte als auch die Konsequenzen der Vollziehung des 
Einkommensteuerbescheids für die Antragsteller – nämlich die Besteuerung von 
Gewinnen, die bei wirtschaftlicher Betrachtung tatsächlich gar nicht erzielt worden 
seien – seien erheblich. Demgegenüber sei nicht ersichtlich, dass die Gewährung 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410122/
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der Aussetzung der Vollziehung das öffentliche Interesse an einer geordneten 
Haushaltsführung berühren könnte. 
Auch bestünden ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
betragsmäßig beschränkten Verlustverrechnung gem. § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i. 
d. F. des JStG 2020 (im Anschluss an FG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 5. 
Dezember 2023, Az. 1 V 1674/23). Danach dürften Verluste aus 
Termingeschäften nur in Höhe von 20.000 € mit Gewinnen aus Termingeschäften 
und mit Einkünften aus Stillhalterprämien verrechnet werden; nicht verrechnete 
Verlust dürften je Folgejahr ebenfalls nur bis zur Höhe von 20.000 € mit 
Gewinnen aus Termingeschäften und Einkünften aus Stillhalterprämien 
verrechnet werden. Die Norm bewirke also, dass Verluste aus Termingeschäften 
zwar nicht generell versagt, jedoch nur bei (späteren) Gewinnen aus 
Termingeschäften bzw. Stillhalterprämien und dann nur zeitlich gestreckt 
abgezogen werden dürften. Insofern bestünden erhebliche Bedenken, ob die 
Norm mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sei. 
Denn die Vorschrift behandele Steuerpflichtige bei der Bestimmung ihrer 
steuerpflichtigen Einkünfte danach unterschiedlich, ob sie Verluste aus 
Termingeschäften oder aus anderen Kapitalanlagen erzielt hätten, obwohl 
zwischen beiden Gruppen kein Unterschied hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit ersichtlich sei. Durch die Beschränkung des Verlustabzugs und 
des damit verbundenen Verlustvortrags könne es sogar – wie im Streitfall – dazu 
kommen, dass Steuern auf Gewinne anfielen, obwohl bei wirtschaftlicher 
Betrachtung kein Gewinn aus derselben Kapitalanlage entstanden sei.  
Für diese Ungleichbehandlung fehle es selbst bei einer Prüfung anhand des 
Willkürmaßstabs an einem hinreichenden Rechtfertigungsgrund. Wenn in der 
Gesetzesbegründung darauf abgestellt werde, dass die Regelung das 
Investitionsvolumen und die entstehenden Verlustrisiken aus spekulativen 
Termingeschäften begrenzen solle, überzeuge dies in Bezug auf die 
Beschränkung der Verlustverrechnung auf 20.000 € nicht. Es sei bereits nicht 
schlüssig, weshalb die Sofortversteuerung einzig für die Gewinne aus 
Termingeschäften eingreifen solle. Vor dem Hintergrund des objektiven 
Nettoprinzips sei es nicht folgerichtig, dass der Steuerpflichtige Gewinne aus 
Kapitalanlagen vollumfänglich im Zuflusszeitpunkt versteuern solle, die 
Anerkennung der Verluste aber betragsmäßig begrenzt werde. Auch könne die 
alleinige Abziehbarkeit in den Folgejahren dazu führen, dass die 
Verlustverrechnung – bspw. bei Wohnsitzverlagerung, Tod des Steuerpflichtigen 
oder dem Ausbleiben von Gewinnen aus Termingeschäften oder 
Stillhalterprämien – endgültig ausbleibe. 
Das Finanzgericht hat die Beschwerde zum Bundesfinanzhof zugelassen. Mit am 
27. Juni 2024 veröffentlichtem Beschluss vom 7. Juni 2024 (Az. VIII B 113/23 
(AdV)) hat der Bundesfinanzhof bereits in einem ähnlich gelagerten Fall 
entschieden, dass bei der im Aussetzungsverfahren gebotenen summarischen 
Prüfung § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG i. d. F. des JStG 2020 nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG 
vereinbar sei (siehe unseren Blogbeitrag). 
Fundstelle 
Finanzgericht Münster, Beschluss vom 13. Juni 2024 (6 V 252/24 E), siehe den 
Newsletter Juli 2024 des Finanzgerichts; die Beschwerde wurde zugelassen, über 
die Einlegung ist noch nichts bekannt. 
 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/244007/verfassungsmaessigkeit-der-verlustverrechnungsbeschraenkung-fuer-termingeschaefte/
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Bewertung eines Grundstücks als bebautes Grundstück; Erfordernis eines 
besonderen berechtigten Aussetzungsinteresses bei 
verfassungsrechtlichen Zweifeln 
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte in einem Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes insbesondere die Nutzbarkeit eines Gebäudes zum 
Feststellungszeitpunkt zu beurteilen. 
Sachverhalt 
Die Antragstellerin war Eigentümerin eines Gewerbegrundstücks. Im Zuge eines 
Gesellschafterwechsels wurde der Wert der Immobilie im dazugehörigen 
Übertragungsvertrag mit 200.000 € angesetzt. Das Finanzamt stellte den 
Grundsteuerwert dagegen auf Basis der Angaben in der Erklärung zur 
Feststellung des Grundsteuerwerts auf 836.000 € fest. Gegen diesen Bescheid 
legte die Antragstellerin unter Hinweis darauf, dass die Grundsteuerbewertung 
vielfach als verfassungswidrig angesehen werde, Einspruch ein und beantragte 
die Aussetzung der Vollziehung dieses Bescheids in Höhe eines Teilbetrags von 
636.000 €. 
Ihren gerichtlichen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung des 
Grundsteuerwertfeststellungsbescheids begründete die Antragstellerin u. a. 
damit, dass der Gesetzgeber den tatsächlichen Wertverhältnissen mit der 
Neuregelung der Vorschriften zur Bewertung des Grundbesitzes für die 
Grundsteuer nicht genügend Rechnung getragen habe. Die Antragstellerin habe 
das Objekt im Jahr 2016 für 350.000 € aus einer Insolvenzmasse heraus 
erworben. Es habe sich herausgestellt, dass erhebliche Feuchtigkeitsschäden, 
marode Wasserleitungen und eine nicht mehr einsetzbare Elektrik vorlägen. Das 
Objekt müsse völlig entkernt werden und sei unter Zugrundelegung seines 
Zustands im Rohbau zu bewerten. 
Der Antragsgegner führte hingegen aus, dass besondere objektspezifische 
Merkmale wie der Zustand eines Gebäudes bei der Grundsteuerwertermittlung 
nicht gesondert zu berücksichtigen seien. 
Richterliche Entscheidung 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat dem Antrag teilweise stattgegeben. Die 
Rechtmäßigkeit des Grundsteuerwertbescheides sei zweifelhaft, soweit die 
Feststellung eine Bewertung der Immobilie als unbebautes Grundstück, mithin 
einen Wert von 382.500 €, übersteige. 
Bei summarischer Prüfung bestünden ernstliche Zweifel, dass das Grundstück 
den Begriff des bebauten Grundstücks erfülle. Auf den vorgelegten Fotos sei der 
vorgetragene Rohbauzustand erkennbar. Bei dieser Sachlage sei zweifelhaft, 
dass sich auf dem Grundstück noch auf Dauer bestimmungsgemäß benutzbare 
Gebäude befänden. 
Eine weitergehende Aussetzung wegen möglicher Verfassungswidrigkeit der 
Bewertungsvorschriften lehnte das Finanzgericht mangels eines besonderen 
berechtigten Aussetzungsinteresses ab. Das öffentliche Interesse an einer 
geordneten Haushaltsführung sowie am Vollzug eines ordnungsgemäß zustande 
gekommenen Gesetzes überwiege das Interesse der Antragstellerin, das allein 
darin bestehe, die Grundsteuer ab dem 01.01.2025 nicht unter Zugrundelegung 
des mit dem angefochtenen Bescheid festgestellten Grundsteuerwerts entrichten 
zu müssen. 
Gegen die Entscheidung hat das Gericht die Beschwerde zugelassen. 
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

Fundstelle 
Finanzgericht Düsseldorf, Beschluss vom 10. Mai 2024 (11 V 533/24 A (BG)); die 
Beschwerde wurde zugelassen, über die Einlegung ist noch nichts bekannt, siehe 
die Pressemitteilung des Finanzgerichts vom 07. Juni 2024. 
 

Business Meldungen 
 
EU-Kommission startet Konsultation betreffend den gerichtlichen Zugang in 
Umweltangelegenheiten 
  
Die EU-Kommission hat jüngst eine Konsultation gestartet, die dem Zweck dienen 
soll, den gerichtlichen Zugang in Hinblick auf staatliche Beihilfen in 
Umweltangelegenheiten zu erleichtern. Dieser Anstoß soll die Einhaltung des 
sog. Aarhus-Übereinkommens sicherstellen. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 
 

Terminplaner 
  
Transfer Pricing Breakfast Hamburg 
Präsenzveranstaltung, 17.9.2024 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/TP-Breakfast
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/244276/eu-kommission-startet-konsultation-betreffend-den-gerichtlichen-zugang-in-umweltangelegenheiten/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 

Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 
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